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 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

ABGB §1480

Rechtssatz

Leibrenten unterliegen der kurzen Verjährung aber nur dann, wenn sie zumindest einmal jährlich wiederkehren. Hängt

ihre Wiederkehr nicht bloß von der Zeit, sondern von anderen, wenn auch regelmäßig wiederkehrenden Umständen

(hier: von der Festsetzung des Gewinnanteils des Leibrentenverp<ichteten durch Gesellschafterbeschluß) ab, dann

sind sie keine jährlich wiederkehrende Leistungen.
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